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Der vorliegende Entwurf zur Neufassung der DIN 4109 vom November 2013 ist wahrlich kein 
großer Wurf! Nach nunmehr 25 Jahren, einer Vielzahl von Diskussionen in Fachgremien und 
diversen Ausschüssen sowie einem bereits vollständig zurückgezogenen Entwurf aus dem Jahr 
2006, liegt nunmehr ein weiterer Entwurf der Norm auf dem Tisch, der erheblichen Verbesse
rungsbedarf aufweist.
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1 Rückblick
Zunächst ein Blick auf die lange Historie 
der Norm: Basierend auf der DIN 4110, 
Ausgabe Juli 1938 nebst Ergänzung 
02/1944 datiert die erste Fassung von 
DIN 4109 aus dem April 1944. Nach wie 
vor erscheint es dabei höchst bemerkens-
wert, dass dem Schallschutz vor dem Hin-
tergrund eines barbarischen Weltkrieges 
mit einer Vielzahl nahezu vollkommen 
zerstörter Städte in Verbindung mit der 
damit einhergehenden Wohnungsnot of-
fenbar ein hoher Stellenwert beigemes-
sen und die Notwendigkeit zur Schaffung 
einer Norm erachtet wurde. Möglicher-
weise auch vielleicht gerade deshalb, da 
man sich angesichts der großen Zerstö-
rungen bewusst war, dass der Schaffung 
von neuem Wohnraum und damit dem 
Wohnungsbau eine große Bedeutung zu-
kommen würde und man dabei sozusa-
gen als Nebenprodukt auch gleich den 
Schallschutz ›richtig‹ machen wollte.

Vor 1938 wurde bei Wohnungstrenn-
wänden, sog. ›Scheidewände‹, von einer 
Mindestflächenmasse von 450 kg/m2, ent-
sprechend 25 cm starkem, verputzten Voll-
ziegelmauerwerk, ausgegangen. Aus heu-
tiger Sicht entspricht dies einem bewer-
teten Schalldämm-Maß von R‘w = 54 dB, 
also 1 dB höher als die derzeitige (Mindest-)
Anforderung gemäß DIN 4109:1989-11!

Mit der DIN 4110 Technische Bestim-
mung für die Zulassung neuer Bauweisen, 
insbesondere Abschnitt D11, Schallschutz, 
erschien im Juli 1938 das erste den bauli-
chen Schallschutz betreffende normative 
Regelwerk in Deutschland. In dieser durch 
Erlass des Reichsarbeitsministers als Richtli-
nie für die Baupolizei eingeführten Norm 
waren erstmals neben entsprechenden 
Messvorschriften zahlenmäßige Anforde-
rungen an den Luftschallschutz von Woh-
nungstrennwänden enthalten. Diese 
Richtlinie galt streng genommen nur für 
neue Bauweisen bzw. -arten.

In Ergänzung hierzu erschien im April 
1944 die erste Fassung der DIN 4109. Sie 
wurde durch Erlass des Reichsarbeitsmini-
sters den Baugenehmigungsbehörden als 
Hinweis bekannt gegeben.

In Bezug auf die Anforderung an den 
Schallschutz von Wänden wird in 
DIN 4109:1944-04 auf oben genannte 
DIN 4110:1938-07 verwiesen. Im Wort-
laut wird in DIN 4109:1944-04 unter § 3 
b) Schallschutz von Wänden Folgendes 
ausgeführt: 
»... 
1. Schutz gegen Luftschall

a) Einfachwände […] Trennwände zwi-
schen Wohnungen sollen im Bereich 100 
– 3000 Hz einen Mindest-Schallschutz 
von 48 dB besitzen (DIN 4110 Abs. D11). 
Einfachwände (im schalltechnischen Sinn) 
genügen dieser Forderung, wenn das 
Wandgewicht dem der 25 cm dicken Voll-
ziegelwand entspricht. …«

Im Juni 1947 erschien die ETB-Ergän-
zung 1, Abschnitt E. Hierin wurden u. a. 
allgemeingültig für alle Wandarten (DIN 
4110 galt im Grundsatz nur für neue 
Bauweisen/-arten) nochmals die zahlen-
mäßigen Anforderungen an den Schall-
schutz aus DIN 4110 wiederholt und im 
Tenor auf Wohnungstrennwände im All-
gemeinen (bauartunabhängig) erweitert. 
Die ETB-Ergänzung 1 wurde später von 
den obersten Bauaufsichtsbehörden und 
den Ländern der Bundesrepublik als 
Richtlinie eingeführt. Dies erschien not-
wendig, weil die DIN 4109:1944-04 sei-
nerzeit den Baugenehmigungsbehörden 
nur als Hinweis bekannt gegeben wurde. 
Im Wortlaut dieser ETB-Ergänzung 1 
heißt es unter Abschnitt E:

»... Wohnungstrennwände müssen ei-
nen ausreichenden Schutz gegen die 
Übertragung von Luftschall bieten und 
zwar muss die mittlere Dämmzahl für den 
Frequenzbereich von 100 bis 550 Hz min-
destens 42 dB, für den Bereich von 550 

bis 3000 Hz mindestens 54 dB, im Mittel 
für beide Bereiche mindestens 48 dB be-
tragen.

Bei Einfachwänden kann ohne Vorlie-
gen von Versuchsergebnissen angenom-
men werden, dass sie dieser Forderung 
genügen, wenn ihr Gewicht mindestens 
450 kg/m² ist. Eine beiderseits geputzte, 
ein Stein dicke, vollfugig gemauerte 
Wand aus Vollziegeln nach DIN 105, 
Kalksandsteinen nach DIN 106 und Hüt-
tensteinen nach DIN 398 entspricht die-
ser Forderung ...«

Im März 1952 erschien der Entwurf des 
Beiblatts zu DIN 4109. Dieses wurde von 
den obersten Bauaufsichtsbehörden der 
Länder als Richtlinie eingeführt. Es ist fak-
tisch als Ergänzung des 2. Absatzes der 
ETB-Ergänzung 1 Abschnitt E aufzufassen. 
Während dort nur einschalig gemauerte 
Wände aus drei verschiedenen Steinen 
(s. o.) aufgeführt waren, die ohne Vorlie-
gen von Versuchsergebnissen als ausrei-
chend bezeichnet wurden, enthielt das 
Beiblatt auf drei Druckseiten eine sehr aus-
führliche Aufstellung sämtlicher damals 
gebräuchlicher und ausreichend schall-
dämmender Wände, die ohne besonderen 
Nachweis verwendet werden durften.

Dabei ist anzumerken, dass das heu-
tige auf Bezugskurven basierende Verfah-
ren zur Bestimmung des Einzahlwertes 
der Schalldämmung erst in späteren Jah-
ren definiert wurde, sodass das heute ge-
bräuchliche bewertete Schalldämm-Maß 
R‘

w mit dem damaligen mittleren Schall-
dämm-Maß Rm zahlenmäßig nicht über-
einstimmt. Näherungsweise lässt sich je-
doch aus dem mittleren Schalldämm-Maß 
Rm = 48 dB näherungsweise ein bewer-
tetes Schalldämm-Maß R‘w ≈ 52 dB ablei-
ten. Eine anschauliche Zusammenstel-
lung der o. g. Sachverhalte findet sich 
u. a. in [1], [2].

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die wesentlichen (Mindest-)Anforde-

DIN 4109 und (k)ein Ende?
Kommentar zum vorliegenden Entwurf der DIN 4109



M EINUNG

3 · 2014   Der Bausachverständige 37

rungen z. B. an die Schalldämmung von 
Wohnungstrennwänden sich in mehr als 
70 Jahren nur marginal verändert haben. 
So beträgt die diesbezügliche Anforde-
rung in der Fassung der DIN 4109 von 
1944 etwa R‘w ≥ 52 dB, in der derzeitig 
noch gültigen Fassung DIN 4109:11/89 
R‘w ≥ 53 dB und im gegenständlichen Ent-
wurf wiederum R‘w ≥ 53 dB, also lediglich 
1 dB höher als im Jahre 1944!

Legt man die ursprünglich heranzuzie-
hende 25 cm starke, verputzte Wand aus 
Vollziegelmauerwerk zugrunde (Anforde-
rung um 1938), ergibt sich sogar eine 
Verschlechterung um 1 dB in 75 Jahren 
Schallschutzentwicklung! Wenn man die 
in diesem Zeitraum deutlich veränderten 
Lebens- und Wohnumstände betrachtet 
wird klar, dass hiermit ein erheblicher Dis-
kussionsbedarf zwischen den verschie-
denen ›interessierten Kreisen‹ also Nut-
zern, Bauschaffenden, Vermietern und 
Investoren usw. ausgelöst wird.

Interessant wäre in diesem Zusam-
menhang einmal ein Vergleich zwischen 
der damals und heute üblichen Ge-
räuschentwicklung innerhalb einer Woh-
nung. Allein aus der Tatsache heraus, 
dass heute Fernseher/Heimkinoanlagen 
mit Dolby-Surround-System oftmals meh-
rere Hundert Watt Leistung aufweisen, 
ein üblicher Volksempfänger seinerzeit 
weniger als 10 Watt, neben einer Vielzahl 
an sonstigen Haushaltsgeräten, wird klar, 
dass die heutige Geräuschentwicklung 
deutlich höher sein dürfte, und oben-
drein auch vor allem einen größeren Fre-
quenzumfang (insbesondere im tieffre-
quenten Bereich) aufweist.

Vor diesem Hintergrund muss zu-
nächst nocheinmal das Selbstverständnis 
der Norm, ihr eigentlicher Sinn und 
Zweck erörtert werden.

In der ursprünglichen Fassung von 
1944 wird hierzu Folgendes ausgeführt:

»... Lärmeinwirkungen können die Ge-
sundheit der Menschen schädigen und 
ihre Leistungsfähigkeit herabsetzen. Des-
halb muss der Mensch in seiner Woh-
nung vor Lärmeinwirkungen möglichst 
geschützt werden... Der ausreichende 
Schutz der Aufenthalts- und Arbeitsräu-
me gegen Lärm der verschiedensten Art 
ist daher eine wichtige Aufgabe ...«

 Auch in der Fassung von 1962 heißt 
es entsprechend noch:

»... Voraussetzung für eine ungestörte 
Benutzung von Aufenthaltsräumen, wie 
Wohn- und Schlafräumen sowie Arbeits- 
(z. B. Büro-)Räumen, ist ein ausreichender 
Schallschutz gegen Störungen durch den 

Nachbarn, gegen Lärm von haustech-
nischen Anlagen, gegen Lärm aus gewerb-
lichen Betrieben und gegen Außenlärm ...«

Dieser bereits relativ weitgehende Ge-
danke eines (sicherlich vor dem Hinter-
grund der seinerzeitigen technischen 
Möglichkeiten und der Nutzererwartung 
zu betrachtenden) »ausreichenden« 
Schallschutzes, wird in den nachfol-
genden Entwurfs-Fassungen zunehmend 
eingeschränkt und in der aktuellen Fas-
sung von 1989 auf den Schutz vor »unzu-
mutbaren Belästigungen« beschränkt. 
Hier heißt es stattdessen nur noch:

»... In dieser Norm sind Anforderungen 
an den Schallschutz mit dem Ziel festge-
legt, Menschen in Aufenthaltsräumen vor 
unzumutbaren Belästigungen durch 
Schallübertragung zu schützen ... Daraus 
ergibt sich insbesondere die Notwendig-
keit gegenseitiger Rücksichtnahme zur 
Vermeidung unnötigen Lärms ...«

Offensichtlich hat also bereits in der 
1989er Fassung unter dem Druck der bau-
wirtschaftlichen Verbände eine ›Rück-
kopplung an die bauliche Realität‹ stattge-
funden mit dem Ziel, vermeintlich überzo-
gene Anforderungen bzw. hieran anknüp-
fend ein entsprechendes Anspruchsden-
ken der Nutzer zu minimieren.

Vor diesem Hintergrund wurde etwa 
in den vergangenen zehn Jahren unter 
Fachleuten und den am Bau beteiligten 
Kreisen eine teilweise hitzige Debatte da-
rüber geführt, ob eine künftige Fassung 
der Norm DIN 4109 Vorschläge zu einem 
»verbesserten oder erhöhten Schall-
schutz« enthalten solle oder nicht.

2 Struktur der Norm

Der gegenständliche Norm-Entwurf be-
steht aus folgenden Teilen:
 � Teil 1: Anforderungen an die Schall-

dämmung (zz. Entwurf)
 � Teil 2: Rechnerische Nachweise der Er-

füllung der Anforderungen (zz. Entwurf)
 � Teil 4: Handhabung bauakustischer 

Prüfungen (zz. Entwurf)
 � Teil 11: Nachweis des Schallschutzes – 

Güte- und Eignungsprüfung
 � Teil 31: Eingangsdaten für die rechne-

rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) –  Rahmendokument 
und Grundlagen (zz. Entwurf)

 � Teil 32: Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) - Massivbau (zz. Entwurf)

 � Teil 33: Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) - Holz-, Leicht- und 
Trockenbau (zz. Entwurf)

 � Teil 34: Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) –  Vorsatzkonstrukti-
onen (zz. Entwurf)

 � Teil 35: Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog)  –  Elemente (zz. Entwurf)

 � Teil 36: Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise des Schallschutzes 
(Bauteilkatalog) – Gebäudetechnische 
Anlagen (zz. Entwurf)

 � Beiblatt 2: Hinweise für Planung und 
Ausführung  –  Vorschläge für einen er-
höhten Schallschutz

 � Empfehlungen für den Schallschutz im 
eigenen Wohn- und Arbeitsbereich

 � Beiblatt 3:  Berechnung von R‘w,R  für 
den Nachweis der Eignung nach DIN 
4109 aus Werten des im Labor ermit-
telten Schalldämm-Maßes Rw

Teil 1 legt Anforderungen an den bauli-
chen Schallschutz insbesondere bezüg-
lich Luft- und Trittschalldämmung sowie 
maximalen Schallpegeln aus gebäude-
technischen Anlagen fest. Im Vorwort der 
Norm (4. Absatz) wird hierzu ergänzend 
ausgeführt, dass Vorschläge für einen er-
höhten Schallschutz in diesem Norm-Ent-
wurf nicht enthalten seien.

Insofern verwundert, warum das der-
zeitige Bbl. 2 zu DIN 4109:1989-11 als 
Teil des neuen Normenwerksentwurfs 
DIN 4109 mit aufgeführt wird. Dieser Wi-
derspruch bedarf einer dringenden Klä-
rung, da dem derzeitigen Bbl. 2 zu DIN 
4109 nach jahrelangem ›Schattendasein‹ 
durch die BGH-Urteile zum Schallschutz 
aus den Jahren 2007 und 2009 [3], [4] 
nunmehr baupraktisch eine hohe Bedeu-
tung zukommt. Insbesondere bleibt zu 
erörtern, wie z. B. bei der Formulierung 
des geschuldeten Schallschutzes in Bau-
beschreibungen u. ä. mit dieser Thematik 
künftig umzugehen sein wird.

Teil 2 umfasst die Systematik der bau-
akustischen Prognose zur Erstellung der 
rechnerischen Nachweise des Schall-
schutzes.

Teil 3 umfasst den Bauteilkatalog und 
liefert Eingangsdaten für die rechne-
rischen Nachweise. Dieser ist unterglie-
dert in die Teile 31 – 36, die sich neben 
dem Rahmendokument (Teil 31) u. a. den 
verschiedenen Bauweisen (Massivbau, 
Holz-, Leicht- und Trockenbau) sowie den 
gebäudetechnischen Anlagen widmen.

Teil 4 trifft Festlegungen und nennt 
Randbedingungen, die bei der Durchfüh-
rung und Handhabung bauakustischer 
Messungen (Güteprüfungen) anzuwen-
den sind. Auch hier ist offenbar vorgese-
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hen, durch den neuen Teil 4 die bisherige 
DIN 4109-11:2010-05 zu ersetzen, so 
dass es wiederum verwundert, warum 
DIN 4109-11 als Bestandteil des künfti-
gen Normwerks aufgeführt wird.

3 Kennzeichnende Größen

Der Titel der neuen wie der alten Norm lau-
tet: »Schallschutz im Hochbau«. Insofern 
ist – zumindest aus rein akustischer Sicht – 
bedauerlich, dass anstatt der tatsächlich 
den Schallschutz beschreibenden nachhall-
bezogenen Kenngrößen DnT,w und L‘nT,w 
doch wieder die ›alten‹, die Schalldäm-
mung beschreibenden und damit bauteil-
bezogenen Kenngrößen bewertetes Bau-
Schalldämm-Maß R‘w und bewerteter 
Norm-Trittschallpegel L‘n,w herangezogen 
werden. Die diesbezüglichen, seit Jahr-
zehnten erörterten Nachteile z. B. beim 
Umgang mit Nebenwegs- oder Flanken-
übertragungen bleiben somit bestehen. 
Wie erklärt man zum Beispiel plausibel 
einem Bauträger, dass ›seine‹ Wohnungs-

trenndecke mit 22 cm Stahlbeton die An-
forderungen an die vertikale Luftschalldäm-
mung nicht erfüllt, wenn der Hauptschallü-
bertragungsweg jedoch über die Fassade 
als Flankenbauteil erfolgt?! Die gesamte 
Flankenübertragung steckt beim R‘w sozu-
sagen im Hochkomma. Durch die Systema-
tik wird grundsätzlich impliziert, dass das 
relevante schallübertragende Bauteil immer 
das Trennbauteil sei, was zum einen viel-
fach nicht zutreffend ist, zum anderen auch 

im Regelwerk selbst nicht ausreichend klar 
dargestellt wird. Noch deutlicher wird dies 
bei den immer öfter auftretenden ver-
setzten Grundrissen, bei denen oftmals kei-
ne oder nur eine sehr kleine Trennfläche 
zwischen Räumen zweier Wohneinheiten 
verbleibt. Im englischen Sprachgebrauch 
wird dieser Sachverhalt allein schon durch 
die hierfür verwendete Begrifflichkeit »ap-
parent sound reduction index« – also 
»scheinbare Schalldämmung« – wesentlich 
zutreffender zum Ausdruck gebracht. Da-
rüber hinaus wird das so wichtige Hoch-
komma in unzähligen Baubeschreibungen 
und Vereinbarungen zum Schallschutz 
schlicht vergessen oder übersehen, mit 
zum Teil erheblichen Auswirkungen und 
Konsequenzen für die Praxis.

Wer also tatsächlich den Schallschutz 
am Bau zutreffend beschreiben und re-
geln will, sollte auch die hierfür am bes-
ten geeigneten Kenngrößen DnT,w und 
L‘nT,w verwenden und nicht auf ›Hilfsgrö-
ßen‹ wie das scheinbare Schalldämm-Maß 

R‘w ausweichen! Die überwiegende 
Mehrheit des an uns angrenzenden euro-
päischen Auslandes tut dies übrigens 
auch und kommt offenbar gut damit zu-
recht. Warum dies also im ›Ursprungsland 
des Schallschutzes‹ nicht funktionieren 
sollte, erschließt sich dem Verfasser nicht.

4 Anforderungen

Was das Anforderungsniveau angeht, 
sind nach Ansicht des Verfassers im ge-

genständlichen Normentwurf unter an-
derem folgende Aspekte kritisch zu hin-
terfragen, wobei der Übersichtlichkeit 
halber zunächst nur auf einige wesent-
liche Bauteile/Sachverhalte Bezug ge-
nommen werden soll:

4.1 Anforderungen an die 
Schalldämmung von Mehr
familienhäusern und gemisc ht 
genutzten Gebäuden
1) Wohnungstrenndecken u. ä.

Gemäß Entwurf DIN 4109-1,Tabelle 2, Zeile 
2 wird für Wohnungstrenndecken für das 
erforderliche bewertete Schalldämm-Maß 
erf. R‘w ≥ 54 dB, für den zulässigen 
Norm-Trittschallpegel zul. L‘n,w ≤ 50 dB ge-
fordert (Abb. 2).

Die Anforderung an die Luftschalldäm-
mung wurde damit unverändert aus der 
bisherigen Fassung DIN 4109:1989-11 
übernommen, bei der Trittschalldämmung 
ergibt sich immerhin eine begrüßens-
werte Anhebung des Anforderungsni-
veaus um 3 dB. Jedoch bleibt zu hinter-
fragen, warum nicht die Werte des Bbl. 2 
zu DIN 4109:1989-11 mit erf. R‘w ≥ 55 dB 
/ zul. L‘n,w ≤ 46 dB herangezogen werden, 
die ohnehin bedingt durch die o. g. 
BGH-Urteile in letzter Zeit regelmäßig 
vereinbart und – bei fachgerechter Aus-
führung – auch baupraktisch üblicher-
weise eingehalten werden.

2) Wohnungstrennwände u.  ä.

Gemäß Entwurf DIN 4109-1, Tabelle 2, 
Zeile 12 wird bei Wohnungstrenn- und 
Treppenraumwänden für das erforder-
liche bewertete Schalldämm-Maß erf. R‘w 
≥ 53 dB gefordert.

Die Anforderung an die Luftschalldäm-
mung wurde damit unverändert aus der 
bisherigen Fassung DIN 4109:1989-11 
übernommen. Wiederum bleibt zu hinter-
fragen, warum nicht die Werte des Bbl. 2 
zu DIN 4109:1989-11 mit erf. R‘w ≥ 55 dB 
herangezogen werden, die ohnehin übli-
cherweise eingehalten werden müssen 
(Abb. 3).

Abb. 2, 3: [Quelle: Entwurf 
DIN 4109-1:2013-06]

Abb. 1: Die resultierende Schall-
dämmung am Bau, das bewertete 
Bau-Schalldämm-Maß R‘w, wird 
nicht nur durch das Trennbauteil 
selbst, sondern vielfach maßgeb-
lich durch Schallübertragung flank-
ierender Bauteile (Flankenübertra-
gung) bestimmt

L'n,wR'w

L'n,wR'w
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4.2 Anforderungen an die Schall
dämmung von Einfamilien, Rei
henhäusern und Doppelhäusern
1) Treppenläufe und podeste

Gemäß Entwurf DIN 4109-1, Tabelle 3, 
Zeile 3 wird bei Treppenläufen und -po-
desten unverändert für den zulässigen 
Norm-Trittschallpegel zul. L‘n,w ≤ 53 dB 
gefordert. Dies erscheint absurd, da be-
reits im Jahr 2005 der Fachausschuss 
Bau- und Raumakustik der Deutschen 
Gesellschaft für Akustik (DEGA) bezug-
nehmend auf die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik im DEGA-Memorand-
um [5] Folgendes ausführt:
»Die zweischalige Ausführung von Rei-
hen- und Doppelhaustrennwänden ent-
spricht nach Auffassung des Fachaus-
schusses den allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik. Mit dieser Ausführung 
lassen sich für Haustrennwände ein be-
wertetes Bau-Schalldämm-Maß von min-
destens R’w ≥ 62 dB (mit Unterkellerung) 
und R’w ≥ 60 dB (ohne Unterkellerung im 
Erdgeschoss) sowie für Decken und Trep-
pen ein bewerteter Norm-Trittschallpegel 
von höchstens L’n,w ≤ 46 dB erreichen.«

Das DEGA-Memorandum hat in der 
Fachwelt weitgehende Anerkennung ge-
funden und wird bei Gerichten vielfach als 
aktuelle Erkenntnisquelle herangezogen.

2) Haustrennwände

Gemäß Entwurf DIN 4109-1, Tabelle 3, 
Zeile 4 wird für Haustrennwände, die im 
untersten Geschoss gelegen sind, für das 
erforderliche bewertete Schalldämm-Maß 
erf. R‘w ≥ 59 dB gefordert. Dies erscheint 
analog zu 2) ebenfalls unzureichend, da 
das DEGA-Memorandum hier seit nun-
mehr neun Jahren einen Wert von 60 dB 
fordert. Allein die Tatsache, dass hier ein 
um 1 dB abgeänderter Wert vorgeschla-
gen wird, mutet merkwürdig an und lässt 
vermuten, dass hier aus marktpolitischem 
Interesse eine ganz bestimmte Konstrukti-
on (z. B. leichte Massivwände aus Poren-
beton o. ä.) ›sanktioniert‹ werden soll. Für 
die übrigen Haustrennwände (also unter 
denen mindestens ein Geschoss, z. B. Kel-
ler vorhanden ist) wird begrüßenswerter 
Weise auf die Anforderung gemäß DEGA- 
Memorandum [5] abgestellt und entspre-
chend R‘w ≥ 62 dB gefordert.

4.3 Anforderungen an den maxi
mal zulässigen Schalldruck  pegel 
gebäudetechnischer Anlagen

Als mit gravierendsten Mangel im gegen-
ständlichen Normentwurf ist das nun-

mehr abgesenkte Anforderungsniveau 
beim Schallschutz aus Anlagen der Was-
serinstallation und sonstigen haustech-
nischen Anlagen anzusehen, das sich in 
einem um 2 dB(A) höheren maximal zu-
lässigen Schalldruckpegel widerspiegelt. 
Hier offenbart sich eine eklatante Fehlein-
schätzung sowohl der akustischen als 
auch der baulichen und baurechtlichen 
Realität.

Gemäß Entwurf DIN 4109-1, Tabelle 
10, Zeile 1+2 wird für Sanitärtechnik/
Wasserinstallationen sowie sonstige An-
lagen der technischen Ausrüstung nun-
mehr als maximal zulässiger A-bewer-
teter Norm-Schalldruckpegel in Wohn- 
und Schlafräumen LAF,max,n ≤  32 dB(A) ge-
fordert. Das Anforderungsniveau wurde 
damit verglichen mit der bisherigen Fas-
sung DIN 4109:1989-11 praktisch um 
2 dB abgesenkt! Als Grund hierfür wird 
von den Normverfassern angegeben, 
dass bedingt durch die Umstellung auf 
das – bereits seit Mai 2010! – anzuwen-
dende Messverfahren gemäß DIN EN ISO 
10052 (anstatt vormals DIN 52219) sich 
nunmehr durchweg um 2 dB höhere 
Messwerte ergäben und dass dies durch 
ein entsprechend abgesenktes Anforde-
rungsniveau zu kompensieren sei. Dies ist 
weder ausreichend fachlich belegt noch 
entspricht es der üblichen bauakustischen 
Praxis und ist damit als unzutreffend und 
nicht sachgerecht einzustufen.

Stattdessen zeigt sich, dass mit Aus-
nahme einiger weniger Spezialfälle – zum 
Beispiel in Räumen mit einem ausge-
prägten modalen Schallfeld und vorwie-
gend tieffrequenter Anregung, wo durch 
die zusätzliche Eckposition eine Erhö-
hung auftreten kann (jedoch nicht zwin-
gend muss) – im Regelfall auch durch die 
vorzunehmende gewichtete Mittelung 
(Diffusfeldposition zu Eckposition im Ver-
hältnis 2:1) sich vergleichbare Messer-
gebnisse zum Messverfahren nach DIN 
52219 ergeben.

Vor dem Hintergrund einer bereits viel-
fachen Unzufriedenheit Betroffener/Nut-
zer mit dem jetzigen Niveau und diversen 
Gerichtsurteilen, die bei Installationsge-
räuschen anstatt dem bisherigen maximal 
zulässigen kennzeichnenden Schalldruck-
pegel von 30 dB(A) eher Werte um 
27 dB(A) – 28 dB(A) als geschuldeten 
Schallschutz ansehen, erscheint die vorge-
nommene Absenkung im Anforderungs-
niveau wenig zielführend. Hierbei scheint 
sich die Geschichte der Norm zu wieder-
holen, gab es doch bereits bei der Fassung 
1989 einen ähnlich gelagerten Fall:

In der ursprünglichen Fassung der DIN 
4109 vom November 1989 wurde zu-
nächst als Anforderung für den maximal 
zulässigen Installations-Schallpegel bei 
Anlagen der Wasserinstallation ein um 
5 dB(A) höherer Wert von L

In ≤ 35 dB(A) 
angegeben, obwohl die Anforderungen 
an die Lautstärke von Geräuschen aus 
haustechnischen Gemeinschafts- und 
Einzelanlagen gemäß DIN 4109:1962-09, 
also zum damaligen Zeitpunkt bereits seit 
mehr als 25 Jahren, auf 30 DIN-phon (nä-
herungsweise vergleichbar mit 30 dB(A)) 
begrenzt waren. Man war also auch im 
Jahr 1989 offenbar der Forderung aus ent-
sprechenden Industrieverbänden nachge-
kommen und hat das Anforderungsniveau 
zunächst abgesenkt. Jedoch musste auf 
vielfachen Widerstand von Fachleuten be-
reits nach kurzer Zeit erkannt und zuge-
geben werden, dass diese Anforderung 
bereits hinter den damals üblichen allge-
mein anerkannten Regeln der Technik zu-
rückblieb. Dies wurde seinerzeit mit über-
einstimmender Meinung von der Mehr-
heit der Fachleute und Sachverständigen 
zwar als richtig erkannt, jedoch erst mit 
der o. g. Änderung A1 zu DIN 4109 vom 
Januar 2001 der Wert von LIn ≤ 30 dB(A) 
wieder in die Normung aufgenommen.

Ein derartiger Fehler sollte nicht noch-
mals geschehen, sodass eine kurzsichtige 
Absenkung des Anforderungsniveaus 
entschieden abzulehnen ist!

4.4 Rechenverfahren für den 
Nachweis

Zunächst einmal ist ausdrücklich zu be-
grüßen, dass nunmehr das seit mittler-
weile 14 Jahren vorliegende europäische 
Normenwerk zur bauakustischen Berech-
nung endlich Eingang in die relevante 
deutsche Normung findet! Das gemäß 
Entwurf DIN 4109-2 anzuwendende Be-
rechnungsverfahren basiert auf der euro-
päischen Normenreihe DIN EN 12354-ff. 
und bildet die physikalisch-akustischen 
Prozesse bei der Schallübertragung deut-
lich konsequenter und damit letztendlich 
besser ab, als die vielfach (semi-)empi-
rischen Methoden im derzeitigen Bbl. zu 
DIN 4109. Auch wenn dabei noch nicht 
sämtliche baulichen Gegebenheiten aus-
reichend abgebildet und mit entspre-
chend zufriedenstellender Genauigkeit 
prog nostiziert werden können, ist die 
grundsätzliche, auf den Verfahren der 
statistischen Energieanalyse basierende 
Methode, der richtige Ansatz. Das be-
wertete Bau-Schalldämm-Maß R’w ergibt 
sich demnach aus der energetischen Ad-
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dition der an der Schallübertragung be-
teiligten Übertragungswege:
Darin sind:

R‘w bewertetes Bau-Schalldämm-Maß
RDd,w bewertetes Schalldämm-Maß für 

die Direktübertragung
∆RDd,w bewertetes Luftschallverbesse-

rungsmaß durch zusätzliche Vor-
satzschale des Trennbauteils

Ri,w bewertetes Flankendämm-Maß 
der Flanke ij

∆Rij,w bewertetes Luftschallverbesse-
rungsmaß durch zusätzliche Vor-
satzschalen der Flanke ij

Kij Stoßstellendämm-Maß
Im Hinblick auf die anzuwendenden Re-
chenverfahren (Teil 2 des Normenent-
wurfs) ist lediglich zu kritisieren, dass aus-
schließlich auf das vereinfachte Verfahren 
mit Einzahlwerten gem. DIN EN 12354-1 
abgestellt wird und das detaillierte Verfah-
ren offenbar nicht für den Nachweis zuge-
lassen ist. Hier wird in Analogie zum Wär-
meschutz vorgeschlagen, so zu verfahren 
wie in DIN 4108- 2:2013-02, wo beim 
Nachweis des sommerlichen Wärmeschut-
zes neben dem Standardverfahren auch 
weitere ingenieurmäßige Verfahren (wie 
thermische Gebäudesimulation) ausdrück-
lich zugelassen werden. Es kann und darf 
nicht sein, dass man sich im baulichen 
Schallschutz modernen Rechenmethoden, 
die für spezielle Situationen und Aufga-
benstellungen möglicherweise wesentlich 
besser geeignet sind oder gerade hierfür 
entwickelt wurden, künftig verschließt.

4.5 Bauteilkatalog

Die Struktur des künftigen Bauteilkatalo-
ges ist grundsätzlich zu begrüßen und 
lässt für die Zukunft hoffen, dass ein ent-
sprechendes Planungsinstrumentarium für 
den baulichen Schallschutz entwickelt  
und komplettiert wird. Hier ist derzeit je-
doch noch erheblicher Nachholbedarf er-
forderlich, da für eine Vielzahl wichtiger 
Details, gerade was zum Beispiel die Stoß-
stellenproblematik bei komplexeren Situa-
tionen oder auch die gesamte Thematik 
der gebäudetechnischen Anlagen anbe-
langt, notwendige Eingangsdaten und 
Parameter für die Prognose fehlen. Hier ist 
neben den wissenschaftlichen Instituti-
onen u. a. auch an die entsprechenden In-
dustrie- und Herstellerverbände zu appel-

lieren, dass möglichst schnell eine verwert-
bare Datenbasis geschaffen wird.

5 Fazit und Ausblick

Die längst überfällige Überarbeitung der 
DIN 4109 als einer für das Bauwesen bis-
lang sicherlich mit besonderer Bedeu-
tung einzustufenden Norm ist zunächst 
einmal grundsätzlich zu begrüßen, auch 
insbesondere deshalb, weil damit nun 
als ›akustische Basis‹ endlich der Wandel 
zu den auf dem Prinzip der statistischen 
Energieanalyse basierenden europä-
ischen Rechenverfahren hin vollzogen 
wurde. Was das Anforderungsniveau 
anbelangt, wird jedoch mit dem jetzt 
vorliegenden Entwurf eine historische 
Chance vertan, die Norm auch nur annä-
hernd an die bauliche und baurechtliche 
Realität sowie die heutigen Behaglich-
keits- und Komforterwartungen der 
Nutzer anzupassen.

Dass mit einer Schallschutznorm vor 
dem Hintergrund bzw. dem Ziel einer öf-
fentlich-rechtlich einzuführenden tech-
nischen Baubestimmung nicht die vielfäl-
tigen Erwartungshaltungen an einen ›er-
höhten‹ oder ›Komfort‹-Schallschutz ab-
gedeckt werden sollen ist klar, können 
diese je nach Preissegment, Umfeld, Lage, 
Ausstattung und insbesondere den ganz 
persönlichen Wünschen, Anforderungen 
und Erwartungen der Nutzer einer Woh-
neinheit doch deutliche Unterschiede auf-
weisen. Es ist also im Zuge der Grundlage-
nermittlung originäre Aufgabe der (Fach-)
Planer oder ihrer nachgeordneten Erfül-
lungsgehilfen (z. B. Akustiker) hier eine Be-
ratung, Abstimmung und Festlegung über 
einen ggf. gewünschten »besonderen« 
Schallschutz herbeizuführen. Hier bietet 
sich neben der VDI 4100 insbesondere der 
DEGA-Schallschutzausweis [6], als ein her-
vorragendes Instrument zur differenzie-
renden Bewertung und Klassierung des 
(angestrebten) baulichen Schallschutzes 
an, an dessen Mitgestaltung u. a. der Au-
tor aktiv beteiligt war/ist.

Schlussendlich sollte der normativ fest-
gelegte ›Basis-Schallschutz‹ nach DIN 
4109 neu jedoch zumindest eine Qualität 
dergestalt aufweisen, dass die festge-
legten Anforderungen nicht regelmäßig 
vor Gericht als unzureichend oder als 
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nicht mehr zeitgemäß abgelehnt und als 
rechtlich unwirksam erklärt werden. Die-
sem Anspruch hat eine neue oder überar-
beitete Norm nach Auffassung des Au-
tors zumindest zu genügen!

Wenn also beim Anforderungsniveau 
hier nicht nachgebessert wird, bleibt zu 
befürchten, dass die Norm u. a. vor dem 
Hintergrund des privaten Baurechts völlig 
in der Bedeutungslosigkeit verschwindet 
und im Ergebnis nur noch auf andere Re-
gelwerke ausgewichen wird. Dem Nor-
menausschuss kann also nur dringend 
angeraten werden, die vermutlich zahl-
reichen Einsprüche gegen die Norm im 
weiteren Verfahren Ernst zu nehmen.
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